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Weitere Anwesende: Ingrid Hofmann, Gerlinde Wagner, Mag. Susanne Greimel, 

Heinz Leutgeb, Stadtamtsdirektor a.D. Karl Hödl, Ulrike 
Golker 
 

Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS begrüßt die anwesenden Stadt- und Gemein-
derätInnen die MitarbeiterInnen der Stadtgemeinde Liezen sowie die anwesenden Zu-
seherInnen recht herzlich.  
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS stellt fest, dass die Einladung zur Sitzung des 
Gemeinderates fristgerecht an alle Gemeinderatsmitglieder ergangen ist. Die Be-
schlussfähigkeit des Gemeinderates ist gegeben. 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS informiert, dass von der SPÖ-Fraktion ein 
Dringlichkeitsantrag zur Unterstützung der Erhaltung des Hallenbades Spital am Pyhrn 
eingebracht wurde. Bürgermeister Ägidius Exenberger ist an die Bürgermeisterin her-
angetreten und hat darüber informiert, dass das Hallenbad in Spital am Pyhrn große 
finanzielle Schwierigkeiten hat. Die Bürgermeisterin stellt klar, dass dieses Hallenbad 
auch für Liezen sehr wichtig ist, da nahezu alle Schwimmkurse, seien es jene von 
Gerald Thimet oder jene der Wasserrettung, in diesem Hallenbad stattfinden. Außer-
dem ist es von essenzieller Wichtigkeit, dass Kinder schwimmen lernen. Dies haben 
zwei Todesfälle in jüngster Zeit in tragischer Weise aufgezeigt.  
 
Für die weiteren Ausführungen übergibt Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, das 
Wort an den Obmann der SPÖ-Fraktion, 1. Vizebürgermeister Albert Krug. 
 
Dieser verliest nachfolgenden Dringlichkeitsantrag: 
 

Dringlichkeitsantrag 
 
Gemäß § 54 Abs. 3 der Steirischen Gemeindeordnung 1967 wird folgender Dringlich-
keitsantrag von der SPÖ Liezen, 1. Vizebürgermeister Albert Krug eingebracht: 
 
Subvention Hallenbad Spital am Pyhrn  
 
Der Bürgermeister der Gemeinde Spital am Pyhrn hat bei den Einzugsgemeinden um 
finanzielle Unterstützung für den laufenden Betrieb des Hallenbades vorgesprochen. 
Das Hallenbad ist in den letzten Jahren aufgrund der Covid Krise und zuletzt durch die 
stark gestiegenen Energiepreise für die Gemeinde Spital am Pyhrn zu einer Belastung 
geworden, welche ohne Unterstützung nicht mehr getragen werden kann. 
 
Für die Stadtgemeinde Liezen ist das Hallenbad eine wichtige Einrichtung für den 
schulischen und außerschulischen Schwimmunterricht und eine Ergänzung zum schu-
lischen Sportprogramm. Besonders nach den Covid bedingten Einschränkungen ha-
ben viele Kinder keinen Schwimmunterricht erhalten, weshalb ein verstärktes Angebot 
durch Schulen notwendig ist, um wieder möglichst vielen Kindern den sicheren Um-
gang mit dem Element Wasser zu lernen. 
 
Um das Hallenbad finanziell zu unterstützen und vielleicht auch neue Kunden für das 
Hallenbad zu finden soll ein Kartenkontingent in Ausmaß von € 10.000,00 angekauft 
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und zu ermäßigten Preisen an alle Liezener Bürger/innen mit Hauptwohnsitz abgege-
ben werden.  
 
Der Gemeinderat möge folgendes beschließen: 
 
Um das Hallenbad in Spital am Pyhrn finanziell zu unterstützen, wird seitens der Stadt-
gemeinde Liezen ein Kartenkontingent in Ausmaß von € 10.000,00 angekauft und zu 
ermäßigten Preisen an Liezener Bürger/innen abgegeben. 
 
Folgende Stückelung soll angekauft und zu ermäßigten Preisen lt. Aufstellung abge-
geben werden: 
 

 
 
Der Subventionsbetrag beläuft sich bei Abgabe aller Karten auf zumindest € 4.228,00 
bzw. vergrößert sich entsprechend, wenn nicht alle Karten verkauft werden können. 
Die Subventionsmaßnahme ist für die Badesaison 2023 begrenzt, 01.04.2023 bis 
31.10.2023. 
 
Gemäß § 54 Abs.3 Stmk Gemeindeordnung 1967 wird der Antrag auf Zustimmung des 
Gemeinderates zur Behandlung dieses Antrages in der heutigen Sitzung gestellt. 
 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS lässt über Zulassung des Dringlichkeitsantra-
ges abstimmen. 
 
Die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung vom 28. März 2023 wird gem. § 54 Abs. 
3 der Stmk. Gemeindeordnung um folgenden Punkt erweitert. 
 

Top 22. „Subvention des Hallenbades Spital am Pyhrn“ 

Der bisherige Tagesordnungspunkt 22. „Personalangelegenheiten“ erhält die Numme-
rierung 23. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS informiert, somit ist in der heutigen Gemeinde-
ratssitzung folgende Tagesordnung zu behandeln: 
 
1. Genehmigung der Verhandlungsschrift der Gemeinderatssitzung vom 13. Dezem-

ber 2022 
 

2. Genehmigung der Verhandlungsschrift der Gemeinderatssitzung vom 14. März 
2023 

 
3. Mitteilungen der Bürgermeisterin 

 
4. Fragestunde 
 
5. Bericht der Ausschussobfrauen und Ausschussobmänner 
 
6. Bestellung eines neuen Bau-, Raumordnungs- und Stadtentwicklungsreferenten 

 
7. Festsetzung eines Tarifes für Carport- und Autoabstellplätze beim Objekt  

Kirchengasse 73 
 

8. Löschungsbewilligung eines zugunsten der Stadtgemeinde Liezen gegenüber Frau 
Christine Wallner grundbücherlich sichergestellten Pfandrechtes hinsichtlich der 
EZ 661, KG 67406 Liezen 

 
9. Löschungsbewilligung eines zugunsten der Stadtgemeinde Liezen gegenüber Frau 

Ingeburg und Herrn Viktor Rohrer grundbücherlich sichergestellten Vorkaufsrech-
tes hinsichtlich der EZ 270, KG 67411 Weißenbach bei Liezen, 
 

10. Löschungsbewilligung eines zugunsten der Stadtgemeinde Liezen gegenüber 
Herrn Johannes Winkler grundbücherlich sichergestellten Wiederkaufsrechtes, 
Vorverkaufsrechtes und Pfandrechtes hinsichtlich des Grundstückes Nr. 94/28, EZ 
444, KG 67411 Weißenbach bei Liezen 
 

11. Löschungsbewilligung eines zugunsten der Stadtgemeinde Liezen gegenüber 
Herrn Otto Steiner grundbücherlich sichergestellten Wiederkaufsrechtes hinsicht-
lich der EZ 1027, KG 67406 Liezen 

 
12. Nachtrag zum Kaufvertrag zwischen der Stadtgemeinde Liezen und der MFL Be-

teiligungs GmbH zum Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 781/4 KG 
67409 Reithtal 

13. Abschluss eines Vertrages zur Neuparifizierung bzw. zur Begründung von Woh-
nungseigentum mit der Siedlungsgenossenschaft Ennstal bezüglich des Objektes 
Alte Gasse 19 

14. Berichtigung der Eröffnungsbilanz 2020 
 

15. Bericht des Prüfungsausschusses 
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16. Rücklagenbildungen im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2022 

17. Rücklagenauflösungen im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2022 

18. Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2022  

19. Veranlagung Rücklagen Bereich Kanal 

20. Veranlagung Rücklagen Bereich Müll 

21. Stationierung Stützpunktfahrzeug bei der FFW Pyhrn 

22. Subvention Hallenbad Spital am Pyhrn 

 
Nicht öffentlicher Teil: 
 
23. Personalangelegenheiten 
 
 
 
 

1. 
 

Genehmigung der Verhandlungsschrift der Gemeinderatssitzung vom  
13. Dezember 2022 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS teilt mit, nachdem zur Verhandlungsschrift der 
Gemeinderatssitzung vom 13.12.2022 keine Einwendungen erfolgt sind, gelten die 
Niederschriften als genehmigt. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

2. 
 
Genehmigung der Verhandlungsschrift der Gemeinderatssitzung vom 14. März 
2023 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS teilt mit, nachdem zur Verhandlungsschrift der 
Gemeinderatssitzung vom 14.03.2023 keine Einwendungen erfolgt sind, gelten die 
Niederschriften als genehmigt. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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3. 
 
Mitteilungen der Bürgermeisterin 
 
a) B320 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich berichtet, die von der Stadtgemeinde Liezen zum 
Thema der Ortsumfahrung nominierte Arbeitsgruppe hat einen Termin beim Land Stei-
ermark wahrgenommen. Am 20.04.2023 um 10:00 Uhr soll in Liezen ein Folgetermin 
in Form eines Strategieworkshops stattfinden. In weiterer Folge soll ein Bürgerbeteili-
gungsprozess eingeleitet werden. Gemeinderat Singer informiert, dass er zu dem in 
Graz stattgefundenen Termin keine Einladung erhalten hat. Die Einladung für den 
Workshop am 20.04. wurde ihm jedoch übermittelt.  
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
b) Bürgerbeteiligung Masterplan Klimaschutz Energie 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich informiert, dass es zu dieser Thematik eine Vorbe-
sprechung gegeben hat. Nunmehr sollen drei Workshops stattfinden. Der erste Work-
shop wird am Freitag, dem 12. Mai 2023 von 14:00 – 19:00 Uhr in Form eines Klima-
planspieles stattfinden. Am 01. und am 29. Juni 2023, jeweils von 17:00 – 20:00 Uhr, 
folgen zwei weitere Workshops.  
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
c) Neue Öffnungszeiten Bibliothek Liezen 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich berichtet, dass die Öffnungszeiten der Bibliothek 
künftig am Dienstag und am Mittwoch von 08:00 – 11:00 Uhr und von 15:00 bis 19:00 
Uhr sein werden. An den Freitagen ist die Bibliothek durchgehend von 08:00 – 16:00 
Uhr geöffnet. In den Schulferien ist mittwochs geschlossen.   
 
 
 
 
d) Veranstaltungen des Stadtarchivs 
 
Die Bürgermeisterin informiert, dass am 17.03.2023 der vom Stadtarchiv organisierte 
Rundgang „Frauen Geschichte(n) im Spazierengehen“ stattgefunden hat, der ein gro-
ßer Erfolg war. Die Bürgermeisterin bedankt sich in diesem Zusammenhang bei Mag. 
Katharina Ernecker, Edith Zitz und Hilde Unterberger. Am 01.05.2023 findet ein histo-
rischer Stadtrundgang zum Thema „Kulinarisches und Interessantes aus Liezen“ statt. 
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Dieser Rundgang ist kostenlos und dauert von 10:30 – 11:45 Uhr. Anschließend findet 
ein Spanferkelessen im Lokal Tom und Cherry zu einem ermäßigten Preis von € 10,00 
statt. Die Bürgermeisterin bedankt sich bei Mag. Katharina Ernecker und Stadtamtsdi-
rektor i.R. Karl Hödl für die Organisation und ihre Bereitschaft diesen Rundgang durch-
zuführen. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
d) Verteilung Muttertagsblumen 
 
Die Bürgermeisterin informiert, dass am 12.05.2023 die Muttertagsblumen vor den 
Schulen und den Kindergarten verteilt werden und lädt alle Gemeinderatsfraktionen 
herzlich zur Teilnahme ein.  
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
e) Eröffnung Ruhezone Stadtgarten 
 
Die Bürgermeisterin berichtet, dass am 13.05.2023 um 14:00 Uhr die „Ruhezone 
Stadtgarten“ im ehemaligen Liegl-Obstgarten eröffnet wird und lädt alle Bürgerinnen 
und Bürger sowie alle GemeinderätInnen herzlich zu dieser Eröffnung ein.  
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
f) Neues Kolleg an der BAfEP  
 
Die Bürgermeisterin informiert, dass an der BAfEP ein neues Kolleg eingerichtet 
wurde, das eine berufsbegleitende Ausbildung zur Elementarpädagogin ermöglicht.  
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
g) Petition des Städtebundes zu Tempo 30 
 
Die Bürgermeisterin berichtet, dass die steirischen Gemeinden zur Abgabe einer Un-
terstützungserklärung für Tempo 30 und verstärkte Geschwindigkeitskontrollen auf 
Gemeindestraßen eingeladen wurden. Damit sollen Radarmessungen auf 
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Gemeindestraßen ermöglicht werden. Die Bürgermeisterin unterstützt diese Initiative 
und wird die Unterstützungserklärung daher im Namen der Stadtgemeinde Liezen un-
terfertigen. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
h) Fair.net.Liezen  

 
Die Bürgermeisterin informiert, dass der Verein Fair.Net.Liezen in Zusammenarbeit mit 
der Tafel zwei Räumlichkeiten im Pyhrnpark nützt. Der Verein für Lebensfrohe Kreati-
vität, die Lerngruppe der Caritas und eine Spielgruppe interessieren sich ebenfalls für 
diese Räumlichkeiten, die von der Gemeinde entsprechend adaptiert werden sollen. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
i) Pensionsantritt Walter Peer 
 
Die Bürgermeisterin berichtet, dass der langjährige Mitarbeiter Walter Peer mit 
01.04.2023 in Pension gehen wird, bedankt sich herzlich für die von ihm geleistete 
wertvolle Arbeit, und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.  
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
j) Gemeinderatstermine 2023 
 
Die Bürgermeisterin erinnert daran, dass sich zahlreiche Gemeinderäte für die Ge-
meinderatssitzungen entschuldigen. Daher möchte sie einen Überblick über die ge-
planten Termine für die weiteren Gemeinderatssitzungen im Jahr 2023 geben. Die 
Termine sind: 
 
Dienstag, der 16.05.2023 
Dienstag, der 04.07.2023 (alternativ Dienstag, der 27.06.2023) 
Dienstag, der 10.10.20223 
sowie  
Dienstag, der 12.12.2023, jeweils am 18:00 Uhr im Sitzungsaal des Rathauses.  
 
Zur Kenntnis genommen. 
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4. 
 
Fragestunde 
 
 
a) Stand des Glasfaserausbaues 
 
Gemeinderat Helmut Laschan fragt nach dem Stand des Glasfaseraufbaues und 
möchte wissen, ob bereits Synergieeffekte für Grabarbeiten genutzt werden. Die Bür-
germeisterin informiert, dass der Glasfaserausbau in Liezen für 2024 vorgesehen ist 
und stellt klar, dass die RML Infrastruktur GmbH verständigt wird, wenn ein Straßen-
zug aufgegraben wird und somit Leitungen mitverlegt werden können.  
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
b) Neue Schulküche in der Mittelschule 

 
Gemeinderat Laschan berichtet, dass die Vorfreude auf die neue Schulküche der Mit-
telschule sehr groß ist und fragt, ob die Gerüchte den Tatsachen entsprechen, wonach 
keine Vermietung der Schulküche möglich ist. Direktor Gasteiner hat nämlich darüber 
informiert, dass die Vermietung Gemeindeintern auf Widerstände stößt.  
 
Die Bürgermeisterin übergibt dem als Auskunftsperson anwesenden Stadtamtsdirek-
tor Mag. Peter Neuhold das Wort. Dieser führt aus, dass das Stadtamt derzeit nicht 
über die erforderlichen Personalressourcen für eine Vermietung der Schulküche ver-
fügt. Dies wurde Direktor Gasteiner bereits vor geraumer Zeit mitgeteilt, worauf dieser 
seine Unterstützung bei der Vermietung angeboten hat.  
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
c) Überfraktionelles Gespräch zu den Themen Ausschüsse, Winterdienst und 

Vereine 
 
Zweiter Vizebürgermeister Gojer ersucht um Organisation eines weiteren überfraktio-
nellen Gespräches. Aus seiner Sicht sollten insbesondere die Themenbereiche Aus-
schüsse, Winterdienst und Vereine behandelt werden. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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d) Ausschreibung von gemeindeeigenen Grundstücken zum Verkauf 
 
Zweiter Vizebürgermeister Gojer weist darauf hin, dass Grundstücke der Stadtge-
meinde Liezen in den Stadtnachrichten zum Verkauf ausgeschrieben wurden. Interes-
sierte Personen haben die Möglichkeit, Angebote abzugeben und es wird in der Folge 
der Bestbieter ermittelt. Die ÖVP bedauert zwar, dass der Verkauf von Grundstücken 
notwendig ist, wird sich jedoch auch nicht dagegenstellen.  
 
Aus Sicht von 2. Vizebürgermeister Gojer sollte das Bieterverfahren gestoppt werden 
und die Bieter von der Gemeinde dazu aufgefordert werden, dass sie ihre Angebote 
bis zu einem vorher festgelegten Termin in verschlossenen Kuverts abgeben. Die Er-
öffnung der Kuverts sollte durch ein Gremium, etwa im Rahmen einer Sitzung des 
Finanz- und Wirtschaftsausschusses, erfolgen.  
 
Die Bürgermeisterin informiert, dass die Angebote bei Dipl. Ing. Rosa Sulzbacher ein-
zubringen sind. Diese werden vertraulich behandelt und genauestens dokumentiert. 
Die Angebote können per E-Mail oder auch in einem Kuvert übermittelt werden.  
 
Finanzreferent Stefan Wasmer ergänzt, dass er die Fraktionen bezüglich der einge-
langten Angebote auf dem Laufenden halten wird.  
 
Zweiter Vizebürgermeister Gojer weist darauf hin, dass die befassten Mitarbeiter ge-
gen Angriffe von außen geschützt werden müssen und sich die Gemeinde durch die 
Übermittlung der Angebote in verschlossenen Kuverts eine mögliche schlechte Nach-
rede ersparen würde. 
 
Finanzreferent Wasmer stellt klar, dass weder er noch die Bürgermeisterin den Stand 
des Bieterverfahren kennen und sich auch nicht involvieren. Die mit der Abwicklung 
des Verfahrens betraute Mitarbeiterin, Dipl. Ing. Rosa Sulzbacher, weiß als Einzige 
über den Status quo Bescheid.  
 
Die Bürgermeisterin stellt klar, dass jenen Personen die bereits Angebote abgegeben 
haben von Dipl. Ing. Sulzbacher angeschrieben und darum ersucht werden, ihre An-
gebote nochmals in verschlossenen Kuverts zu übermitteln.  
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

5. 
 

Berichte der Ausschussobleute 
 
Jugendreferentin Angelika Platzer berichtet, dass das Sommerprogramm neu ge-
staltet wurde und die Folder nunmehr auch einen QR-Code enthalten. Alle Jugendli-
chen, die sich im Vorjahr am Sommerprogramm beteiligt haben, wurden am heutigen 
Tag per E-Mai zur Teilnahme im kommenden Sommer eingeladen. Die Anmeldefrist 
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läuft bis zum 30.04.2023. Die Jugendreferentin ersucht, dass diese Information auch 
an alle Gemeinderäte weitergeleitet wird.  
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
Sportreferentin Gemeinderätin Renate Kapferer informiert, dass der die nächste 
Sitzung des Sportausschusses am Donnerstag nach Ostern um 18:00 Uhr stattfinden 
wird.  
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
Umweltreferentin Gemeinderätin Jennifer Kolb berichtet, dass die Eröffnung des 
Obstgartens am 13.05.2023 stattfindet.  
 
Weiters informiert Gemeinderätin Kolb, dass zwei Klimatickets von der Gemeinde an-
gekauft wurden, welche sich die Bürger kostenlos ausborgen können. Diese Aktion 
wird sehr gut angenommen, jedoch entsteht im Bürgerservice ein entsprechend hoher 
Verwaltungsaufwand, weshalb man sich um Optimierungen bemüht. Für die Zukunft 
sollen weitere Klimatickets angekauft werden, da diese billiger geworden sind.  
 
Gemeinderätin Angelika Platzer weist darauf hin, dass die Klimatickets nur über das 
gesamte Wochenende entlehnt werden können. Aus ihrer Sicht wäre eine Splittung 
zwischen Samstag und Sonntag wünschenswert.  
 
Gemeinderätin Kolb stellt klar, dass die Klimatickets in diesem Fall am selben Tag 
zurückgebracht werden müssten. Dies erscheint jedoch schwer möglich, da das Bür-
gerservice am Wochenende nicht besetzt ist.  
 
Stadtrat Raimund Sulzbacher führt aus, dass er die Anschaffung zusätzlicher Klimati-
ckets sehr begrüßt und möchte wissen, ob im heutigen Gemeinderat ein entsprechen-
der Beschluss gefasst werden soll. Die Bürgermeisterin stellt klar, dass für eine solche 
Beschlussfassung der Stadtrat zuständig ist.  
 
Die Umweltreferentin berichtet weiters, dass der steirische Frühjahrsputz heuer von 
23. März bis 06. Mai 2023 stattfindet und ersucht um rege Teilnahme an dieser Aktion. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
Kulturreferent Gemeinderat Gregor Steiner berichtet, dass der Kulturflyer den 
Stadtnachrichten beigelegt wurde. Weiters informiert der Kulturreferent, dass bereits 
mit der Planung des Herbstprogrammes begonnen wurde. Abschließend ersucht Ge-
meinderat Steiner die Kostentragung der Sommerbühne in der nächsten Gemeinde-
ratssitzung zu behandeln. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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Prüfungsausschussobmann Gemeinderat August Singer berichtet, dass der Prü-
fungsausschuss die Radwegsanierung sowie die Kosten für den Winterdienst in den 
letzten 3 Jahren geprüft hat.  
 
Zum Thema Winterdienst war Bauhofleiter Ing. Gilbert Schattauer als Auskunftsperson 
anwesend und hat die Kosten aufgeschlüsselt nach Personal- Gerät- und Materialauf-
wand sehr plausibel präsentiert.  
 
Im Winter 2019/20 betrugen die Kosten € 440.000, der Winter 2020/21 schlägt sich mit 
Kosten in Höhe von € 472.323 zu Buche und um Winter 2021/22 sind Kosten in Höhe 
von € 660.000 angefallen. Diese Kosten beinhalten sämtliche Überstunden, den Ma-
terialaufwand wie etwa für Splitt, Salz und Liapor für die Gehsteige. Ing. Schattauer 
hat nachgewiesen, dass in allen Bereichen Ausschreibungen und klare gesetzeskon-
forme Vergaben erfolgt sind. Insgesamt war die Darstellung von Ing. Schattauer sehr 
aufschlussreich und positiv.  
 
Zur Prüfung der Radwegsanierung führt Gemeinderat Singer aus, dass es zu dieser 
Thematik viel Kritik aus der Bevölkerung gegeben hat. Dipl. Ing. Rosa Sulzbacher hat 
die entsprechende Entscheidungsfindung dem Prüfungsausschuss dargelegt. Die 
Radwegsanierung hat sich auf einer Prioritätenliste befunden und es war nur ein kur-
zes Zeitfenster für eine Entscheidung vorhanden. Die Kosten für die Sanierung wurden 
zu 50% vom Bund und zu 25% vom Land gefördert. Auch Gemeinderat Singer wäre 
es lieber gewesen, wenn andere Straßenabschnitte saniert werden hätten können. 
Insbesondere befindet sich im Bereich vor dem Autohaus Pfleger eine sehr heikle 
Stelle. Dipl. Ing. Sulzbacher konnte schlüssig erklären, dass in diesem Bereich ein 
Projekt mit der ÖBB nicht möglich war. Ein solches wäre 2024 geplant. In der Folge 
sollte 2026 eine fertige Lösung vorhanden sein. Aus Sicht von Gemeinderat Singer 
wäre jedoch eine Drainage möglich gewesen. Der Grundeigentümer Anton Platzer 
wurde jedoch nicht um sein Einverständnis gefragt, sondern ein Interessensvertreter 
der Landwirte, wobei nicht bekannt ist, ob dieser diese Information an Herrn Platzer 
weitegegeben hat. Abschließend stellt Gemeinderat Singer klar, dass Dipl. Ing. Sulz-
bacher alle Fragen des Prüfungsausschusses schlüssig beantwortet hat. Weiters hält 
Gemeinderat Singer fest, dass Dipl. Ing. Sulzbacher dieses Projekt vorgeschlagen hat 
und dieses vom Stadtrat beschlossen wurde. Daher ist die Politik dafür verantwortlich, 
dass die Radwegsanierung erfolgt ist und andere Straßenabschnitte stattdessen nicht 
saniert werden konnten.  
 
Stadtrat Sulzbacher weist darauf hin, dass diese Vorgehensweise aus Kostengründen 
gewählt wurde, um entsprechende Mittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm 
abrufen zu können. Die Umsetzung anderer Maßnahmen wäre nämlich zu teuer ge-
wesen.  
 
Die Bürgermeisterin ergänzt, dass es etwa im Bereich der Tausing-Siedlung zu lange 
gedauert hätte, eine entsprechende Planung zu erstellen. Zudem wäre diese Maß-
nahme zu kostspielig gewesen. Die Bürgermeisterin stellt jedoch in Aussicht, dass die 
Straßensanierung in der Tausing-Siedlung als Projekt aufgesetzt und auch durchge-
führt wird.  
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Sportreferentin Gemeinderätin Renate Kapferer weist darauf hin, dass aus der Bevöl-
kerung zahlreiche Ersuchen um Sanierungen des Radweges an sie herangetragen 
wurden.  
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

6. 
 
Bestellung eines neuen Bau-, Raumordnungs- und Stadtentwicklungsreferenten 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS berichtet, § 49 a der Gemeindeordnung sieht 
vor, dass der Gemeinderat einzelne seiner Mitglieder zu Referenten bestellen kann. 
Die Referenten haben die Aufgabe, zur Vorbereitung der Entscheidungen des Ge-
meinderates, der Fachausschüsse und des Gemeindevorstandes Vorarbeiten, Erhe-
bungen oder dergleichen durchzuführen. Sie können nur auf Grund eines entspre-
chenden Auftrages eines dieser Organe tätig werden.  
 
Nachdem die SPÖ Liezen, Fraktionsobmann 1. Vizebürgermeister Albert Krug, die Än-
derung des Bau-, Raum- und Stadtentwicklungsreferenten mit 20.03.2023 bekanntge-
geben hat und Stefan Wasmer, MSc. das Bau-, Raumordnungs- und Stadtentwick-
lungsreferat zurücklegt, soll nun GR Adrian Zauner zum Bau-, Raumordnung- und 
Stadtentwicklungsreferenten bestellt werden. 
 
Die Bürgermeisterin bedankt sich bei Finanzreferent Stefan Wasmer, MSc. für die her-
vorragende Führung des Bau-, Raumordnungs- und Stadtentwicklungsausschusses 
und insbesondere dafür, dass er sich bereit erklärt hat, für die Dauer von nunmehr 
einem Jahr zwei Ausschüsse zu leiten. In diesem Zusammenhang weist die Bürger-
meisterin darauf hin, dass es sich bei diesen beiden Ausschüssen um solche handelt, 
die für den Obmann besonders arbeitsintensiv sind.  
 
Ebenso bedankt sich die Bürgermeisterin bei Gemeinderat Adrian Zauner, dass er sich 
als neuer Bau- Raumordnungs- und Stadtentwicklungsreferent zur Verfügung stellt 
und wünscht ihm für diese Aufgabe viel Erfolg und alles Gute. 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag im Gemeinderat folgenden 
Beschluss zu fassen: 
 
Herr GR Adrian Zauner wird zum Bau-, Raumordnung- und Stadtentwicklungsreferen-
ten bestellt. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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7. 
 
Festsetzung eines Tarifes für Carport- und Autoabstellplätze beim Objekt  
Kirchengasse 73 
 
FR Stefan Wasmer berichtet, die Siedlungsgenossenschaft Ennstal hat mit 01.01.2022 
die Hausverwaltung der Kirchengasse 73 übernommen. Im Jänner 2023 wurde die 
Stadtgemeinde Liezen darauf hingewiesen, dass für die dem Objekt zugehörigen 
PKW-Abstellplätze und Garagen keine Mietzinse vorhanden sind. 
 
Für die Festsetzung ortsüblicher Mietzinse wurde seitens der SGE folgende Monats-
tarife vorgeschlagen: 
 
PKW-Abstellplatz/Carport  € 10,00/mtl./netto 
Garage        € 35,00/mtl./netto 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Finanz- 
und Wirtschaftsausschusses folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Mietzinse für PKW-Abstellplätze/Carports bzw. Garagen beim Objekt Kirchen-
gasse 73 werden wie folgt festgesetzt: 
 
PKW-Abstellplatz/Carport             € 10,00/mtl./netto 
Garage                                          € 35,00/mtl./netto  
 
Die Wertsicherung der Mieten wird an die Steigerung des Richtwertmietzinses gekop-
pelt. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
 
 
 
 

8. 
 
Löschungsbewilligung eines zugunsten der Stadtgemeinde Liezen gegenüber 
Frau Christine Wallner grundbücherlich sichergestellten Pfandrechtes hinsicht-
lich der EZ 661, KG 67406 Liezen 
 
FR Stefan Wasmer berichtet, Herr Notar Preihs hat im Auftrag von Frau Christine Wall-
ner bei der Stadtgemeinde Liezen angesucht, das im Grundbuch unter EZ 661, 67406 
Liezen eingetragene Pfandrecht zu löschen 
 
I. Der Auszug aus dem Grundbuch stellt sich folgendermaßen dar: 
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II. 
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Von Wallner Josef und Christine wurden im Jahr 1958 gemäß Grundbuchsauszug 
283/1958 zwei Darlehen aufgenommen, wobei das erste Darlehen vom 18. März 1958 
zurückbezahlt und per Beschluss 801/62 wurde die Löschung der damit verbundenen 
Pfandrechte im Lastenblatt durchgeführt. 
 
Das zweite Darlehen vom 08. Juli 1958 in Höhe von ATS 10.000,-- wurde lt. Vermerk 
der Stadtgemeinde Liezen am Aktendeckel zurückbezahlt und gelöscht. Jedoch hat 
sich aus dem aktuellen Grundbuchsauszug ergeben, dass beim zweiten Darlehen in 
Höhe von ATS 10.000,-- eine Durchführung der Löschung des Pfandrechtes verab-
säumt wurde. 
 
In der KG 67406 Liezen, EZ 661 ist im Lastenblatt unter ClNR. 1 umseitig beschriebe-
nes Pfandrecht zugunsten der Stadtgemeinde Liezen einverleibt. Da die Schulden von 
Christine Wallner bereits getilgt wurden, wird vorgeschlagen, dass die Stadtgemeinde 
der Löschung des Pfandrechtes zustimmt.  
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Finanz- 
und Wirtschaftsausschusses folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Stadtgemeinde Liezen erteilt nun ihre ausdrückliche Einwilligung, dass aufgrund 
dieser Urkunde ohne ihr weiteres Wissen und Einvernehmen, jedoch nicht auf ihre 
Kosten, die Löschung des im Punkt I. unter ClNR. 1 bezeichneten Pfandrechtes im 
Lastenblatt der Katastralgemeinde Liezen EZ 661, einverleibt werde und hierbei aus-
haftende Anmerkungen gelöscht werden können. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
 
 
 
 

9. 
 

Löschungsbewilligung eines zugunsten der Stadtgemeinde Liezen gegenüber 
Frau Ingeburg und Herrn Viktor Rohrer grundbücherlich sichergestellten Vor-
kaufsrechtes hinsichtlich der EZ 270, KG 67411 Weißenbach bei Liezen 
 
FR Stefan Wasmer berichtet, Herr Notar Preihs hat im Auftrag von Ingeburg und Viktor 
Rohrer bei der Stadtgemeinde Liezen, der Rechtsnachfolgerin der ehemaligen Ge-
meinde Weißenbach bei Liezen, angesucht, das im Grundbuch unter EZ 270, KG 
67411 Weißenbach bei Liezen angeführte Vorkaufsrecht der Gemeinde Weißenbach 
bei Liezen zu löschen. 
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Die Gemeinde Weißenbach bei Liezen hat in den 50er Jahren die Bauparzelle 76/31 
an Herrn DI. Georg Gödl aus Groß-Sölk verkauft mit der Auflage eine Bäckerei zu 
errichten. Dies kam jedoch aus verschiedenen Gründen (Fehlen einer Wasserleitung, 
der Sohn, für den der Grund gekauft wurde, wollte nicht mehr nach Weißenbach) nicht 
zustande. Obwohl der Kaufvertrag mit Herrn DI. Gödl sowohl ein Wiederkaufsrecht als 
auch ein Vorkaufsrecht zugunsten der Gemeinde Weißenbach enthielt, verkaufte die-
ser unter Beiziehung des damaligen Liezener Notars, der den Kaufvertrag errichtete, 
direkt an die Ehegatten Ingeburg und Viktor Rohrer. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weißenbach hat am 07.04.1961 unter Tagesordnung-
punkt 2. 
 

 
 
folgende Beschlüsse gefasst: 
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Ein Kaufvertrag der Gemeinde Weißenbach mit den Ehegatten Rohrer kam nicht zu-
stande. Es liegt jedoch ein Baugesuch der Ehegatten Rohrer vom 12. April 1961 aus 
dem Bauakt vor.  
 
Es liegt nahe, dass die Gemeinde Weißenbach deshalb auf ein Vorkaufsrecht, bestan-
den hat, um wie üblich dafür zu sorgen, dass die Parzelle rasch bebaut wird. Das unter 
Punkt 2., im Gemeinderat vom 07.04.1961 angeführte und gegenüber den neuen Käu-
fern einzuräumende Vorkaufsrecht der Gemeinde Weißenbach wurde mit der Tage-
buchzahl 591/1962 unter EZ 270, KG 67411 Weißenbach bei Liezen in das Grundbuch 
eingetragen. 
 
Dem Bauakt bzw. dem GIS kann entnommen werden, dass das Grundstück längst 
bebaut ist, deshalb wird vorgeschlagen der Löschungsbewilligung zuzustimmen. 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Finanz- 
und Wirtschaftsausschusses folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Stadtgemeinde Liezen erteilt als Rechtsnachfolgerin der Gemeinde Weißenbach 
bei Liezen nun ihre ausdrückliche Einwilligung, dass aufgrund dieser Urkunde ohne ihr 
weiteres Wissen und Einvernehmen, jedoch nicht auf ihre Kosten, die Löschung des 
Vorkaufsrechtes im Lastenblatt der KG 67411 Weißenbach bei Liezen EZ 270 grund-
bücherlich einverleibt werden kann. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
 
 
 
 

10. 
 

Löschungsbewilligung eines zugunsten der Stadtgemeinde Liezen gegenüber 
Herrn Johannes Winkler grundbücherlich sichergestellten Wiederkaufsrechtes, 
Vorverkaufsrechtes und Pfandrechtes hinsichtlich des Grundstückes Nr. 94/28, 
EZ 444, KG 67411 Weißenbach bei Liezen 
 
FR Stefan Wasmer berichtet, Herr Johannes Winkler hat am 02.03.2023 bei der Stadt-
gemeinde Liezen, der Rechtsnachfolgerin der ehemaligen Gemeinde Weißenbach bei 
Liezen vorgesprochen und ersucht, dass das im Grundbuch angeführte Wiederkaufs-
recht, das Vorkaufsrecht sowie das Pfandrecht für die Gemeinde Weißenbach bei 
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Liezen zu löschen, da das Darlehen bereits getilgt wurde und das Grundstück nun 
bebaut ist. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 04.07.2019 wurde ein Absichtsbeschluss 
zur Löschung des Wiederkaufsrechtes gefasst. 
 
I. 
 
Herrn Winkler hat einen aktuellen Grundbuchsauszug seiner Liegenschaft EZ 444, 
Grst. 94/28 KG 67411 vorgelegt, der sich wie folgt darstellt: 
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II. 
 

In der KG 67411 Weißenbach bei Liezen, EZ 444 ist im Lastenblatt nach wie vor oben 
beschriebenes Wiederkaufsrecht, Vorkaufsrecht sowie Pfandrecht zugunsten der Ge-
meinde Weißenbach bei Liezen einverleibt.  
 
Da das Grundstück mittlerweile bebaut ist und das Darlehen gem. Bestätigung der 
ehemaligen Gemeinde Weißenbach bei Liezen vom 23.03.1990 bereits getilgt wurde, 
wird vorgeschlagen, dass die Stadtgemeinde Liezen als Rechtsnachfolgerin der Ge-
meinde Weißenbach bei Liezen der Löschung des Wiederkaufsrechtes, des Vorver-
kaufsrechtes sowie des Pfandrechtes zustimmt.  
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Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Finanz- 
und Wirtschaftsausschusses folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Stadtgemeinde Liezen erteilt als Rechtsnachfolgerin der Gemeinde Weißenbach 
bei Liezen nun ihre ausdrückliche Einwilligung, dass aufgrund dieser Urkunde ohne ihr 
weiteres Wissen und Einvernehmen, jedoch nicht auf ihre Kosten, die Löschung des 
im Punkt I. unter ClNR. 1 bezeichneten Wiederkaufsrechtes, das unter ClNr. 2 bezeich-
neten Vorkaufsrechtes und das unter ClNR. 3 bezeichneten Pfandrechtes im Lasten-
blatt der KG 67411 Weißenbach bei Liezen EZ 444 einverleibt werde und hierbei aus-
haftende Anmerkungen gelöscht werden können. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
 
 
 
 

11. 
 
Löschungsbewilligung eines zugunsten der Stadtgemeinde Liezen gegenüber 
Herrn Otto Steiner grundbücherlich sichergestellten Wiederkaufsrechtes hin-
sichtlich der EZ 1027, KG 67406 Liezen 
 
FR Stefan Wasmer berichtet, Notar Mag. Michael Preihs hat ein Ansuchen um  
Löschungserklärung über Auftrag von Otto Steiner gestellt. Der Grundbuchsauszug, 
den Mag. Preihs vorgelegt hat, stellt sich wie folgt dar: 
I. 
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II. 
 
In der KG 67406 Liezen, EZ 1027 ist im Lastenblatt unter ClNR. 1 oben beschriebenes 
Wiederkaufsrecht zugunsten der Stadtgemeinde Liezen einverleibt.  
 
Unter Punkt 3 des Kaufvertrages zwischen Stadtgemeinde Liezen und Herrn Otto Stei-
ner vom 19.05.1971 wurde festgelegt, dass sich Otto Steiner verpflichtet, den Bau ei-
nes Wohnhauses durchzuführen. Zur Sicherstellung der Erfüllung dieser Auflage 
wurde der Stadtgemeinde Liezen ein Wiederkaufsrecht eingeräumt und dieses im 
Grundbuch eingetragen. 
 
Da das Grundstück längst bebaut ist, wird vorgeschlagen, dass die Stadtgemeinde 
Liezen der Löschung des Wiederkaufsrechtes zustimmt.  
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Finanz- 
und Wirtschaftsausschusses folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Stadtgemeinde Liezen erteilt hiermit die Zustimmung dazu, dass auf Grund dieser 
Urkunde ohne ihr weiteres Einvernehmen, jedoch nicht auf ihre Kosten die Löschung 
des im Punkt I. unter CLNR. 1 bezeichneten Wiederkaufsrechtes grundbücherlich ein-
verleibt werden kann. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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12. 
 
Nachtrag zum Kaufvertrag zwischen der Stadtgemeinde Liezen und der MFL  
Beteiligungs GmbH zum Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 781/4  
KG 67409 Reithtal 

FR Stefan Wasmer berichtet, in der Sitzung des Gemeinderates vom 08.11.2022 
wurde der Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 781/4 KG 67409 Reithtal an 
die Maschinenfabrik Liezen Beteiligungs Ges.mbH beschlossen. Die kaufgegenständ-
liche Fläche war zu diesem Zeitpunkt noch nicht vermessen. 
 
Aufgrund der nunmehr vorliegenden Vermessungsurkunde – bescheinigt am 
08.02.2023 – der Geomet Wallmann&Göschl Ziviltechniker GmbH mit der GZ 3220-22 
soll der Grundstücksverkauf von der Stadtgemeinde Liezen an die MFL Beteiligungs 
GmbH grundbücherlich durchgeführt werden. 
 
Konkret wird vom Grundstück 781/4 Trennstück 3 im Ausmaß von 195 m² zu Grund-
stück 797/2 und Trennstück 4 im Ausmaß von 25 m² zu Grundstück 787/7 übertragen. 
Die Grundstücke 797/2 und 781/7 sind beide im Eigentum der Maschinenfabrik Liezen 
BeteiligungsgmbH. 
 

 
Für die Durchführung ist ein Nachtrag zum Kaufvertrag abzuschließen. 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Finanz- 
und Wirtschaftsausschusses folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Stadtgemeinde Liezen schließt mit der Maschinenfabrik Liezen Beteiligungs 
Ges.mbH folgenden Nachtrag zum Kaufvertrag vom 17.01.2023 über den Verkauf  
einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 781/4 KG 67409 Reithtal: 
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Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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13. 
 
Abschluss eines Vertrages zur Neuparifizierung bzw. zur Begründung von Woh-
nungseigentum mit der Siedlungsgenossenschaft Ennstal bezüglich des  
Objektes Alte Gasse 19 

FR Stefan Wasmer berichtet, in der Sitzung des Gemeinderates vom 15.12.2020 
wurde die Abtretung eines Miteigentumsanteils am Grundstück Nr. 109/1, KG 67406 
Liezen an die Siedlungsgenossenschaft Ennstal beschlossen und in weiterer Folge 
vertraglich fixiert. 
 
Dies war erforderlich, da im betreffenden Objekt, neben der Errichtung eines Tages-
zentrums für ältere Menschen mit 12 Betreuungsplätzen durch die Stadtgemeinde Lie-
zen, von der Siedlungsgenossenschaft Ennstal 9 Wohnungen mit dazugehörigen Ab-
stellplätzen errichtet werden sollten. 
 
Nunmehr wurden die Nutzwerte und Mindestanteile zur Begründung von Wohnungs-
eigentum gem. WEG für die im Objekt befindlichen Wohnungen, sonstige selbständige 
Räumlichkeiten sowie die auf der Liegenschaft vorhandenen Abstellplätze gutachter-
lich ermittelt und ist daher zwischen der Siedlungsgenossenschaft Ennstal und der 
Stadtgemeinde Liezen ein entsprechender Vertrag abzuschließen. 
 
Stadtrat Raimund Sulzbacher weist darauf hin, dass das Tageszentrum in Lassing 
mittlerweile geschlossen wurde und die Kunden derzeit in das Tageszentrum nach 
Irdning gebracht werden. Als Ersatz würde sich für diese Personen jedoch das Tages-
zentrum in Liezen eher anbieten.  
 
 
Die Bürgermeisterin erklärt, dass der Sozialhilfeverband keine Verträge mehr abschlie-
ßen kann und für eine Übernahme des Tageszentrums durch den Pflegeverband im 
Moment keine Rechtsgrundlage besteht. Nach derzeitigem Stand müsste die Stadtge-
meinde Liezen 40 % der Kosten sowie den gesamten Abgang des Tageszentrums 
tragen. Der Finanzreferent, der Stadtamtsdirektor und die Finanzdirektorin arbeiten in-
tensiv an einer Lösung. In den nächsten Tagen wird der Pflegeverband ein Ansuchen 
der Stadtgemeinde Liezen erhalten, das Tageszentrum zu übernehmen, sobald vom 
Landesgesetzgeber eine entsprechende Rechtsgrundlage hierfür geschaffen wird.  
 
StR Sulzbacher weist darauf hin, dass die Gemeinde aufgrund der Förderung unter 
Termindruck steht. 
 
Die Bürgermeisterin informiert, dass die Frist für die Endabrechnung bis 31. März läuft, 
jedoch wurde um eine Fristerstreckung bis 31. Dezember angesucht. Dies wurde mit 
der zuständigen Abteilung 17 im Vorfeld in dieser Form akkordiert und wurde die Ge-
nehmigung der Fristerstreckung vom zuständigen Referatsleiter auch mündlich zuge-
sichert. 
 
FR Stefan Wasmer, MSc. stellt klar, dass die Stadtgemeinde Liezen daran interessiert 
ist, das Tageszentrum so schnell wie möglich zu eröffnen. Bevor dies möglich ist, wird 
jedoch eine zufriedenstellende Lösung für eine faire Kostentragung benötigt. 
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StR Raimund Sulzbacher spricht sich dafür aus, beim Land so gut dies möglich ist, 
politischen Druck zu machen, damit die entsprechenden Rechtsgrundlagen tatsächlich 
geschaffen werden. Weiters erinnert StR Sulzbacher daran, dass die Stadtgemeinde 
Liezen einen Betreibervertrag mit der Volkshilfe abgeschlossen hat und möchte wis-
sen, ob an diese Ausfallszahlungen zu leisten sind, zumal das Tageszentrum noch 
nicht in Betrieb gehen konnte.  
 
Finanzreferent Stefan Wasmer stellt klar, dass keine Ausfallszahlungen zu leisten sind. 
 
GRin Renate Selinger weist darauf hin, dass jene Personen, die das Tageszentrum 
benötigen, aber auch die betreuenden Angehörigen, die Leidtragenden sind, wenn das 
Tageszentrum nicht in Betrieb gehen kann.  
 
FR Wasmer, MSc. stellt klar, dass die Gemeinde Liezen nicht den Auftrag hat, diese 
Betreuung auf eigene Kosten zur Verfügung zu stellen.  
 
1.Vizebürgermeister Albert Krug informiert, dass er jüngst an einer Besprechung mit 
der Abteilung 8 und der Abteilung 11 teilgenommen hat. Ebenso wurden zahlreiche 
Telefonate geführt. Seitens des Landes gibt es ein klares Signal, dass eine Rechts-
grundlage für eine faire Kostentragung geschaffen wird. Diese befindet sich bereits in 
Ausarbeitung und soll ab 01.01.2024 in Kraft treten. 
 
2. Vizebürgermeister Gojer führt aus, dass es für ihn nunmehr deutlich sichtbar ist, 
dass die Bemühungen seitens der Gemeinde, das Tageszentrum zu eröffnen und die 
Kosten auch finanzieren zu können, Fahrt aufgenommen haben. Dieses Tempo wäre 
aber bereits im letzten Jahr notwendig gewesen, da der Sozialhilfeverband das Tages-
zentrum zu diesem Zeitpunkt noch übernehmen hätte können. 
 
FR Stefan Wasmer, MSc. stellt klar, dass der Sozialhilfeverband nicht der Betreiber 
des Tageszentrums gewesen wäre, sondern die Stadtgemeinde. Der entsprechend 
notwendige Kompetenzübertragungsvertrag wurde nach dem übereinstimmenden Be-
schlussfassungen in der Verbandsversammlung des Sozialhilfeverbandes sowie im 
Gemeinderat dem Land Steiermark übermittelt. Eine aufsichtsbehördliche Genehmi-
gung wurde jedoch nicht erteilt. 
 
1. Vizebürgermeister Krug ergänzt, dass mit 01.12.2022 das neue Pflegeverbandsge-
setz in Kraft getreten ist, aufgrund dessen derzeit keine Rechtsgrundlage für die Über-
nahme des Tageszentrums durch den Sozialhilfeverband oder den Pflegeverband be-
steht. 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Finanz- 
und Wirtschaftsausschusses folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Stadtgemeinde Liezen schließt mit der Siedlungsgenossenschaft Ennstal nachste-
henden Vertrag zur Neuparifizierung bzw. zur Begründung von Wohnungseigentum 
bzgl. des Objektes Alte Gasse 19: 
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Nachtrag zur Urkunde zur Neuparifizierung bzw. zur Begründung von Woh-
nungseigentum 
 
abgeschlossen zwischen  
 

1. der Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal registrierte 
Genossenschaft mit beschränkter Haftung Liezen, FN 75547 z, mit Sitz in Lie-
zen, Siedlungsstraße 2, einerseits und 
 

2. der Stadtgemeinde Liezen, 8940 Liezen, Rathausplatz 1, andererseits  

wie folgt: 
 

I. Aufsichtsbehördliche Genehmigung/Aufschiebende Bedingung 
 

Das gegenständliche Rechtsgeschäft fällt in den Anwendungsbereich des § 90 Abs 1 
Z1 Stmk. GemO und bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit seitens der Stadtgemeinde 
Liezen daher der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, der Steiermärkischen Landes-
regierung, gemäß § 90 Abs 5 Stmk. GemO. 
 
Das gegenständliche Rechtsgeschäft steht daher unter der aufschiebenden Bedin-
gung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung. Gemäß § 90 Abs 5 Stmk. GemO ent-
steht für die Stadtgemeinde Liezen bis zu diesem Zeitpunkt keine Leistungspflicht und 
haftet diese auch nicht für einen Schaden, der nur deswegen eingetreten ist, weil die 
Aufsichtsbehörde die Genehmigung versagt hat. 
 

II. Genehmigung des Gemeinderates 
 

Diese Urkunde sowie der hierzu erstellte Nachtrag wurde in der Sitzung 2/2023 des 
Gemeinderates der Stadtgemeinde Liezen vom 28.03.2023 zu Tagesordnungspunkt 
13., GZ: AD 840-03_SG Ennstal_GR vom 28.03.2023_TOP 13 genehmigt. 
 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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14. 
 
Berichtigung der Eröffnungsbilanz 2020 
 
FR Stefan Wasmer berichtet, im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Rechnungsab-
schluss 2022 wurden bei einigen Grundstücken fehlerhafte Bewertungen, welche im 
Rahmen der Arbeiten zur Eröffnungsbilanz vorgenommen wurden, festgestellt und kor-
rigiert. 
 
Folgende Korrekturen wurden vorgenommen: 
 
1. Grundstücke 567/1, 567/2, 567/3 KG 67406 (Bereich FZZ Friedau) 
 
Diese Flächen sind aus den Grundstücken 567/0 u. 568/0 welche im Jahr 1990 von 
Herrn Liegl erworben wurden entstanden. Im alten Buchungssystem sind zu diesen 
Flächen im Vermögen Beträge, die aufgrund von Kaufverträgen erfasst wurden, ent-
halten. Bei der Überleitung wurde jedoch kein Zusammenhang mit den neuen Grund-
stücksnummern hergestellt und die Bewertung erfolgte gemäß § 39 Abs (4) VRV 2015 
im Grundstücksrasterverfahren. 
 
Dies führte zu einer wesentlich höheren Bewertung der Flächen.  
 
Korrektur: 
 
Stand lt. EB 2020  567/1  € 343.334,38 
       567/2  €   53.115,96 
       567/3  €        238,36 
      Summe  € 396.688,70 
 
Korrektur RA 2022  Kürzung auf die damalige Kaufsumme, das waren für 
 
       567/0  €   22.528,58 
       568/0  €   48.981,48 
       Summe €   71.510,07 
 
Abwertung       € 325.178,63 
 
2. Grundstück 120/5 (Parkplatz Arkade) 
 
Bei dieser Fläche wurde bei der Eröffnungsbilanz irrtümlich die Bewertung nach dem 
Grundstücksrasterverfahren gemäß § 39 Abs (4) VRV 2015 erfasst, obwohl ein Kauf-
preis aus dem ehemaligen Buchungssystem vorhanden war. 
 
Korrektur: 
 
Stand lt. EB 2020  120/5  €       2.991,30 
Korrektur lt. RA 2022 120/5  €   347.219,17 
 
Aufwertung       €   344.227,87 
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Die Summe der Korrekturen in Höhe von € 18.811,48 ist in der Vermögensrechnung 
2022 auf Seite 3 unter Code 1210 ersichtlich. 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Finanz- 
und Wirtschaftsausschusses folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Liezen beschließt die Berichtigung der Eröff-
nungsbilanz hinsichtlich der Bewertung folgender Liegenschaften wie folgt: 
 
Stand lt. EB 2020 567/1 KG 67406 € 343.334,38 
 567/2 KG 67406 € 53.115,96 
 567/3 KG 67406 € 238,36 
 Summe € 396.688,70 
Korrektur RA 2022 Abwertung -€ 325.178,63 
Stand nach Korrektur  € 71.510,07 
 
Stand lt. EB 2020 120/5 KG 67406 € 2.991,30 
Korrektur RA 2022 Aufwertung € 344.227,87 
Stand nach Korrektur  € 347.219,17 
 
In Summe ergibt dies eine Änderung des Saldos der Eröffnungsbilanz von  
€ 28.076.890,83 auf € 28.095.702,31, Differenz + € 18.811,48. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
 
 
 
 

15. 
 
Bericht des Prüfungsausschusses 

Prüfungsausschussobmann Gemeinderat August Singer berichtet, dass der 
Rechnungsabschluss vom Prüfungsausschuss in dessen Sitzung geprüft wurde und 
lobt die hervorragende Arbeit der Finanzverwaltung. GR Singer weist darauf hin, dass 
das gegenüber dem Voranschlag bessere Ergebnis des Rechnungsabschlusses auf 
Einmaleffekte zurückzuführen ist, die durch höhere Bundesertragsanteile und die 
Übernahme der KG durch die Gemeinde entstanden sind. Das Ergebnis ist zwar posi-
tiv, jedoch kann sich die Gemeinde darauf nicht ausruhen, da es im nächsten Jahr 
diese Einmaleffekte nicht mehr geben wird. Daher ersucht GR Singer in seiner Eigen-
schaft als Obmann des Prüfungsausschusses mit Nachdruck darum, Einsparungspo-
tenziale zu nutzen. Gleichzeitig weist GR Singer jedoch darauf hin, dass notwendige 
Dinge qualitativ gut erledigt werden sollen. Darüber hinaus muss jedoch das Sparen 
im Vordergrund stehen.  
 
Abschließend weist GR Singer darauf hin, dass das gute Ergebnis auch darauf zurück-
zuführen ist, dass der Stadtrat seine Arbeit sehr ernst nimmt und mit sehr viel Augen-
maß agiert. 
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Zumal nahezu alle Stadtratsbeschlüsse einstimmig gefasst werden, würde es  
GR Singer sehr wundern, wenn die ÖVP-Fraktion dem Rechnungsabschluss nicht zu-
stimmen würde. Abschließend kündigt GR Singer an, dass er im Rahmen der Behand-
lung des übernächsten Tagesordnungspunktes die Entlastung der Bürgermeisterin 
und des Finanzreferenten beantragen wird. 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 

16. 
 
Rücklagenbildungen im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2022 

FR Stefan Wasmer berichtet, im Rahmen der Rechnungsabschlussarbeiten sind fol-
gende zweckgebundenen Rücklagenbildungen mit ZMR vorzunehmen: 
 
 
850000 Wasserversorgung €      2.146,99 (Habenzinsen) 
851000 Abwasserbeseitigung € 559.861,89 (Rücklagenbildung lt. StGHVO § 189) 
853510 GH Hauptstraße 14 € 2.642,46 (Rücklagenbildung lt. StGHVO § 189) 
853590 GH Hauptstraße 77 € 326,10 (Rücklagenbildung lt. StGHVO § 189) 
853640 GH Ausseer Str. 33a € 2.009,12 (Rücklagenbildung lt. StGHVO § 189) 
853680 GH Am Dorfplatz 115 € 1.896,64 (Rücklagenbildung lt. StGHVO § 189) 
 
853520 WH Grimminggasse 12  €    1.923,52 (Rücklagenbildung lt. MRG) 
853550 WH Roseggergasse 4a  €    7.390,87 (Rücklagenbildung lt. MRG) 
853570 WH Getreidestraße 1  €    2.564,12 (Rücklagenbildung lt. MRG) 
853580 WH Getreidestraße 3  €  15.630,28 (Rücklagenbildung lt. MRG) 
853700 WH Kirchengasse 73  €  37.401,86 (Rücklagenbildung lt. MRG) 
 
Bereits gebildete Rücklagen mit ZMR im Jahr 2022 
 
981000 Allgemeine HH-Rücklage  € 659.443,14 
163100 Fahrzeug HLF 2 FFW Pyhrn €   69.000,00 
840000 Grundstückskäufe    € 230.000,00 
 
Zweckgebundene Rücklagenbildung ohne ZMR im Jahr 2022 € 381.100,00 (Bedarfs-
zuweisungen) 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Finanz- 
und Wirtschaftsausschusses folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Liezen beschließt: 
 
- die Bildung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve in 
Höhe von € 1.592.236,99 
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- die Bildung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve 
in Höhe von € 381.100,00 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
 
 
 
 

17. 
 
Rücklagenauflösungen im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2022 

FR Stefan Wasmer berichtet, im Rahmen der Rechnungsabschlussarbeiten sind fol-
gende Rücklagenauflösungen mit Zahlungsmittelreserve vorzunehmen: 
 
850000 Wasserversorgung  € 154.756,31 
(Bedeckung Vorhaben und lfd. Abgang) 
 
852000 Abfallentsorgung  €   47.701,43 
(Bedeckung lfd. Betrieb, Einlagenverwahrgeld) 
 
853500 WH Grimminggasse 19  €   636,43 
(Bedeckung lfd. Betrieb) 
 
Bereits aufgelöste Rücklagen im Jahr 2022 
 
981000 Allgem. HH-Rücklage   € 380.842,17 
163100 Fahrzeug HLF 2 FFW Pyhrn €   69.000,00 
840000 Grundstücksrücklage   € 659.443,14 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Finanz- 
und Wirtschaftsausschusses folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Liezen beschließt: 
 
- die Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve 
in Höhe von € 1.312.379,48 
 

- die Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelre-
serve in Höhe von € 234.030,37 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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18. 
 
Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2022 

Zunächst richtet FR Wasmer, MSc seinen Dank an die Leiterin der Finanzverwaltung, 
Michaela Mayer, insbesondere dafür, dass sie über einen langen Zeitraum sowohl die 
Agenden der Abteilungsleitung als auch der Stellvertretung in Personalunion abge-
deckt hat. 
 
FR Wasmer, MSc erläutert nunmehr die wichtigsten Daten zum Rechnungsabschluss 
2022. Der vollständige Rechnungsabschluss 2022 (565 Seiten) liegt gem. § 131 
StGVO 2-fach in Papierform in voneinander getrennten Räumlichkeiten im Stadtamt 
Liezen auf. Die elektronische Datei des Rechnungsabschlusses als pdf- 
Format ist der Anlage zur Verhandlungsschrift zu entnehmen. 
 

 
 

 
 

Ergebnisse Finanzierungsungsrechnung RA 2022 VA 2022 Differenz
Operative Gebarung (laufender Betrieb)
Einzahlungen operative Gebarung (lfd. Betrieb) 23 526 912,73 23 425 600,00 101 312,73
Auszahlungen operative Gebarung (lfd.Betrieb) 20 951 759,92 22 012 100,00 -1 060 340,08
Geldfluss aus der operativen Gebarung (SA1) lfd. Betrieb 2 575 152,81 1 413 500,00 1 161 652,81

Investive Gebarung (Investitionsbereich)
Einzahlungen investive Gebarung 461 303,03 541 100,00 -79 796,97
Auszahlungen investive Gebarung 3 182 558,01 3 821 200,00 -638 641,99
Geldfluss aus der investiven Gebarung (SA2) Investitionen -2 721 254,98 -3 280 100,00 558 845,02

Nettofinanzierungssaldo (SA3 = SA1 + SA2) -146 102,17 -1 866 600,00 1 720 497,83

Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1 878 300,00 2 619 200,00 -740 900,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1 172 710,32 1 959 000,00 -786 289,68
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (SA 4) Finanzierung 705 589,68 660 200,00 45 389,68

Geldfluss gesamt (lauf.Betr./Investition/Finanzierung)Gesamtergebnis 559 487,51 -1 206 400,00 1 765 887,51

Erläuterung zum Gesamtergebnis: 

Einnahmen Entwicklung Ertagsanteile 675 000
Transfers (offene BZ aus Vorhaben die ins Jahr 2023 verlängert wurden) -580 000

Ausgaben Einsparungen Personal 145 000
Einsparungen Sachaufwand 840 000
Investitionen u. Transfers (Projekte die ins Jahr 2023 verlängert wurden) 639 000
Summe 1 719 000
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Entnahmen
Rücklagen zweckgeb. ohne ZMR (Auflöstung BZ/IZ) 234 030
Allgem. Rücklage 380 842
Zweckgeb. Rücklage aus BZ mit ZMR

(FFW-Pyhrn) 69 000
Zweckgeb. Rücklagen mit ZMR 
Auflösung Grundstücksrücklage 659 443
Entnahme WVA Rücklage 154 756
Entnahmen Müllbeseitigungsrücklage 46 105
Entnahmen Wohn- u. Geschäftshäuser 2 232
Summe 1 546 408  
 

2 575 152,81

-2 721 254,98

705 589,68 559 487,51

1 413 500,00

-3 280 100,00

660 200,00

-1 206 400,00

-4 000 000,00

-3 000 000,00

-2 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

Vergleich RA2022/VA2022

Ergebnisrechnung 2022 RA 2022 VA 2022 Differenz Wesentlicher Unterschied zur Finanzierungsr.

Mittelverwendung/Mittelaufbringung
Erträge 25 806 709,50 24 105 600,00 1 701 109,50 Übernahme der KG enthalten mit € 1,2 Mio.
Aufwendungen 24 943 851,15 25 961 000,00 -1 017 148,85 AFA € 3,3 Mio., Jubiläumsrückst. € 85.000
Nettoergebnis 862 858,35 -1 855 400,00 2 718 258,35

Rücklagen
Entnahmen von HH-Rücklagen 1 546 409,85 3 439 600,00 -1 893 190,15
Zuweisungen an HH-Rücklagen 1 973 336,99 1 584 200,00 389 136,99
Saldo Haushaltsrücklagen -426 927,14 1 855 400,00 -2 282 327,14

Nettoergebnis nach Rücklagen 435 931,21 0,00 435 931,21

Aufgrund des positiven Ergebnisses ist im Jahr 
2022 keine Entnahme aus der EB-Rücklage 
notwendig!
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Zuweisungen
Rücklagen zweckgeb. ohne ZMR (Auflöstung BZ/IZ) 381 100
Allgem. Rücklage 659 443
Zweckgeb. Rücklage aus BZ mit ZMR
(FFW-Pyhrn) 69 000
Zweckgeb. Rücklagen mit ZMR 
Zuweisung Grundstücksrücklage 230 000
Zuweisung WVA Rücklage 2 147
Zuweisung Kanal Rücklage 559 861
Zuweisung Wohn- u. Geschäfstgebäude 71 784
Summe 1 973 335  
 
Rücklagenbewegungen 
 
Die allgem. HH-Rücklage hat mit 31.12.2022 folgenden Stand: € 278.600,97 
Insgesamt wurden € 279.857,00 an ZMR aufgebaut! 
 
Entwicklung Vermögen
Summe Vermögen 
Immaterielles Vermögen
Sachanlagen
Beteiligungen
Forderungen
Liquide Mittel (Bankguthaben/Rücklagen)
Eigenmittel f. Sachanlagen  
 
Das Gesamtvermögen steigt um € 1.775.355 
 
Die größten Zugänge im Jahr 2022: 

Grundstücke der KG 
Gebäude der KG 
Südspange 
Döllacher Straße 
Bergrettung 
Unimog 
 

 
 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS verlässt den Sitzungssaal und übergibt den 
Vorsitz an 1. Vizebürgermeister Albert Krug. 

2022 2021
87 543 548 85 768 193

785 430 695 804
77 420 754 75 061 868

139 063 1 345 975
1 269 586 1 211 040
5 909 792 5 283 703
2 018 924 2 169 803

Entwicklung wesentlicher Kennzahlen: 2022 2021
Freie Finanzspitze -98 793 -293 925
Nettoergebnis 862 858 -1 094 179
Pro Kopf Verschuldung 1 707 1 558
Pro Kopf Vermögen 10 582 10 370
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Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS kehrt in den Sitzungssaal zurück und über-
nimmt den Vorsitz von 1. Vizebürgermeister Albert Krug. 
 
 
GRin Renate Selinger verlässt den Sitzungssaal. 
 
 

 
 
Die Bürgermeisterin bedankt sich bei FR Wasmer MSc und Finanzdirektorin Mayer für 
die geleistete umfangreiche und sehr gute Arbeit. 
 
GRin Renate Selinger kehrt in den Sitzungssaal zurück. 
 
2. Vizebürgermeister Gojer lobt die hervorragende Zusammenarbeit mit FR Was-
mer,MSc. Es ist für ihn deutlich erkennbar, dass das Wohl der Stadt im Vordergrund 
steht. 
 
2. Vizebürgermeister Gojer weist darauf hin, dass der Rechnungsabschluss über 500 
Seiten umfasst und sehr viele Kennzahlen beinhaltet. 
 
2. Vizebürgermeister Gojer weist weiters darauf hin, dass der Rechnungsabschluss 
gegenüber dem Voranschlag um einiges positiver ausgefallen ist. Der Unterschied ist 
sehr hoch und beträgt über 1 Mio. Euro. Dieses Ergebnis ist darauf zurückzuführen, 
dass sich die Ertragsanteile gut entwickelt haben und es zu Einsparungen bei den 
Sachaufwänden und im Bereich Energie gekommen ist. Ebenso hat der Voranschlag 
Vorsorgeposten enthalten. Hier wurden Mittel geparkt, um diese im Bedarfsfall zur Ver-
fügung zu haben, jedoch wurden diese Mittel im Endeffekt nicht benötigt. Ebenso ist 
die Abweichung des Rechnungsabschlusses vom Voranschlag darauf zurückzufüh-
ren, dass Bürgermeisterin a.D. Roswitha Glashüttner keine investiven Vorhaben mehr 
umgesetzt hat und dies für die neue Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS in der 

Entwicklung Freie Finanzspitze ohne 85
RA 2022 NVA 2022 VA 2023

Geldfluss aus der op. Geb. ohne 85 1 455 017 308 500 -947 600
abzgl. BZ (investiv)/KIP/KIG -381 100 -695 800 -1 056 700
abzg. Tilgungen von Finanzschulden -1 172 710 -945 400 -1 239 000
Freie Finanzspitze -98 793 -1 332 700 -3 243 300

Kassenstärker 2023 lt RA 2022

„Summe Erträge des Ergebnisvoranschlages Gesamthaushaltes“ (SU 21) EUR 30 567 300

Kassenstärker gem. § 82 (2) GemO = 1/6 von SU 21 (lt. VA2023)
ohne Verkaufserlöse

EUR 5 094 000

per 31.12.2022 ausgeschöpft lt. RA EUR 57 916
Verfügbarer Kassenstärker für 2022 (Kassenstärker für operative
Gebarung)

EUR 5 036 084

Bedarf Kassenstärker 2023 EUR 3 243 300
prognostizierter Kassenstärkerrest per 31.12.2023 EUR 1 792 784
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Folge zu kurzfristig gewesen wäre. Ebenso hat sich für die Stadtgemeinde Liezen ein 
Vermögenszuwachs aufgrund der Eingliederung der Orts- und Infrastruktur KG erge-
ben. 
 
2. Vizebürgermeister Gojer weist darauf hin, dass die Verschuldung pro Kopf von  
€ 1.558,00 auf € 1.707,00 gestiegen ist. In Prozenten bedeutet dies einen Anstieg von 
19,9 % auf 21,9 %. Weiters bedauert 2. Vizebürgermeister Gojer, dass die freie Fi-
nanzspitze immer noch negativ ist. 
 
Aus Sicht von 2. Vizebürgermeister Gojer wurden in der Vergangenheit zahlreiche 
Fehler gemacht. So verfügt die Stadtgemeinde Liezen etwa über sechs Wohnhäuser. 
Für diese wären verpflichtende Rücklagen zu bilden gewesen. Über die Mietzinse wur-
den für diese Rücklagen € 246.974,00 eingehoben, daher stellt sich für 2. Vizebürger-
meister Gojer die Frage, was mit diesen Beträgen passiert ist. Hätte man die von den 
Mietern einbezahlten Rücklagen ihrem Zwecke gemäß verwendet, müssten sich die 
Häuser in einem ausgezeichneten Zustand befinden. Dies ist jedoch nicht der Fall. 
 
Weiters informiert 2. Vizebürgermeister Gojer, dass für das im Eigentum der Gemeinde 
stehende Haus in Weißenbach € 187.557,00 an Rücklagen vorhanden sind. Diese 
wurden offenbar von der Altgemeinde Weißenbach nicht zweckentfremdet, was sich 
auch daran erkennen lässt, dass sich dieses Wohnhaus in einem sehr guten Zustand 
befindet. Es stellt sich also für 2. Vizebürgermeister Gojer somit die Frage, für welche 
Zwecke die Rücklagen für die Liezener Wohnhäuser verwendet wurden. 
 
Aus Sicht von 2. Vizebürgermeister Gojer haben sich die von Michaela Mayer und 
Mag. Bernhard Steinberger eingeführten neuen Prozesse als richtig erwiesen. Dies 
lässt sich daran erkennen, dass die Verbindlichkeiten aus Lieferungen von  
€ 289.473,00 auf € 169.768,00 gesunken sind. 
 
FR Wasmer, MSc, erklärt, dass alle Mieter 1 % der Abgaben für den geförderten 
Wohnbau bezahlen. Da hierfür auch sonst genügend Geld vorhanden ist, wurde die 
Zweckwidmung der Rücklagen auf Bundesebene aufgelöst. Ähnlich wurde auch in der 
Stadtgemeinde Liezen vorgegangen. Das Geld wurde nicht zweckgewidmet, sondern 
anderweitig sinnvoll eingesetzt. Dieses Geld ist zwar nicht im Bereich der Wohnungen 
bei den Menschen angekommen, jedoch wurde in anderen Bereichen ein Mehrwert für 
die Bürger geschaffen. Aus Sicht von FR Wasmer, MSc wäre nunmehr die Bewertung 
der Wohnhäuser abzuwarten und in weiterer Folge eine endgültige Strategie festzule-
gen. FR Wasmer, MSc informiert, dass ein Gemeindewohnhaus in Liezen jedenfalls 
im Eigentum der Gemeinde verbleiben soll. Ebenso wird das Haus in Weißenbach 
nicht verkauft. Abschließend stellt FR Wasmer, MSc klar, dass in der Vergangenheit 
auch in vielen anderen Gemeinden in der gleichen Weise vorgegangen wurde, wie in 
der Stadtgemeinde Liezen. 
 
2. Vizebürgermeister Gojer weist darauf hin, dass die Stadtgemeinde Liezen jetzt die 
Rechnung für die Zweckentfremdung dieser Mittel präsentiert bekommt und man sich 
teilweise bereits überlegen muss, wie man eine Kaminsanierung finanzieren kann. 
 
GRin Selinger möchte wissen, warum in Bezug auf die Gemeindewohnungen vom 
Wohnhaus Roseggergasse 16 nicht die Rede war. 
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Die Bürgermeisterin übergibt der als Auskunftsperson anwesenden Finanzdirektorin 
Michaela Mayer das Wort. 
 
Diese erklärt, dass eine Rücklagenbildung erst dann möglich ist, wenn die Einnahmen 
höher sind als die Ausgaben. 
 
FR Wasmer, MSc ergänzt, dass die Einnahmen auch deshalb so gering sind, da noch 
zahlreiche sehr günstige Altmietverträge bestehen. Im Gemeindewohnhaus in Wei-
ßenbach sind die Mieten nämlich höher. 
 
2. Vizebürgermeister Gojer weist darauf hin, dass das Wohnhaus in Weißenbach trotz 
höherer Mieten immer bewohnt war und die Mieter mit ihren Wohnungen sehr zufrie-
den sind. 
 
GR Helmut Laschan hat zwar grundsätzlich dafür Verständnis, dass bestimmte Sanie-
rungen steigenden Darlehenskosten nicht durchgeführt werden können. Hätte man al-
lerdings die Rücklagen nicht zweckentfremdet, dann müsste man für Sanierungen jetzt 
keine Darlehen aufnehmen. 
 
FR Wasmer, MSc stellt klar, dass umfangreiche Bemühungen dahingehend unternom-
men werden, die finanzwirtschaftlich beste Strategie zu finden. Dafür muss man sich 
mit diesem Thema ausführlich auseinandersetzen. Ebenso weist FR Wasmer, MSc 
darauf hin, dass es auch nicht immer einfach ist, Wohnungen zu vermieten. Abschlie-
ßend stellt FR Wasmer, MSc nochmals klar, dass die Ergebnisse der Bewertung der 
Gemeindehäuser maßgeblich sind, da man erst nach deren Vorliegen beurteilen kann, 
welche Optionen der Gemeinde zur Verfügung stehen. 
 
GR Laschan gibt zu bedenken, dass sich die Gemeinde hinsichtlich des Tageszent-
rums darüber beschwert, für andere Gemeinden zahlen zu müssen. Mit dem gleichen 
Recht könnten sich die Mieter beschweren, dass mit den von ihnen bezahlten Rückla-
gen etwas anderes finanziert wurde, als dringend notwendige Sanierungen der Wohn-
häuser. Aus Sicht von GR Laschan wird hier mit zweierlei Maß gemessen. 
 
GR Manuel Konrad weist darauf hin, dass die Lebenserwartung immer höher wird und 
spricht sich dafür aus, dass die Stadtgemeinde nach Möglichkeit einige Wohnungen 
zurückbehalten sollte. 
 
StR Sulzbacher führt aus, dass die freie Finanzspitze besser geworden ist. Dieser Er-
folg hat jedoch auch etwas gekostet. Aus Sicht von StR Sulzbacher befindet sich die 
Gemeinde auf dem richtigen Weg. Dies täuscht jedoch nicht darüber hinweg, dass die 
Finanzspitze im Minus ist. Durch den Verkauf von Grundstücken und Häusern würde 
sich der Wert zwar verbessern, wenn allerdings nichts mehr vorhanden ist, dass die 
Gemeinde verkaufen kann, muss auf die Eröffnungsbilanz zugegriffen werden. Daher 
schiebt die Gemeinde das Problem aus Sicht von StR Sulzbacher vor sich her. 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS weist darauf hin, dass mit den Erlösen aus 
Liegenschaftsverkäufen wieder neues Vermögen angeschafft werden soll. 
 
GRin Selinger möchte wissen, ob das tatsächlich passieren wird. 
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FR Wasmer, MSc erklärt, dass zuerst die offenen Darlehen getilgt werden müssen, da 
die Gemeinde hierzu verpflichtet ist. Außerdem weist FR Wasmer, MSc darauf hin, 
dass bisher noch nichts verkauft wurde, mit Ausnahme jenes Grundstückes, auf dem 
sich die Tennishalle befindet. Aus seiner Sicht sollte für die Entscheidung hinsichtlich 
Liegenschaftsverkäufen nicht das Streben nach dem höchsten Ertrag, sondern das 
Streben nach dem höchsten Nutzen für die Bürger im Vordergrund stehen. 
 
Die Bürgermeisterin weist darauf hin, dass die Gemeinderatsfraktionen immer einge-
bunden werden und auch herzlich dazu eingeladen sind, Vorschläge zu machen. 
 
GR Singer weist darauf hin, dass die Gemeinde lediglich den Grund, auf dem sich die 
Tennishalle befindet, verkauft hat. Die Tennishalle selbst wurde nämlich verschenkt. 
 
FR Wasmer, MSc bedankt sich bei Finanzdirektorin Michaela Mayer für die gute Arbeit 
der gesamten Abteilung und hofft, dass durch die anstehende personelle Verstärkung 
ab Anfang April auch die notwendige Entlastung eintreten wird. Der Finanzreferent und 
die Finanzverwaltung haben nämlich noch viel Arbeit vor sich und müssen noch viele 
Maßnahmen umsetzen. 
 
Finanzdirektorin Michaela Mayer bedankt sich bei FR Wasmer, MSc für die gute Zu-
sammenarbeit. Ebenso bedankt sich die Finanzdirektorin bei ihrem Team und berich-
tet, dass ihr insbesondere Franz Schleifer eine große Stütze ist. 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Finanz- 
und Wirtschaftsausschusses folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Liezen genehmigt den vorliegenden Rechnungs-
abschluss 2022 der in der Ergebnisrechnung Gesamthaushalt - bereinigt um interne 
Vergütungen, folgende Zahlen ausweist: 
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und in der Finanzierungsrechnung Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütun-
gen 
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Beschluss angenommen: mit den Stimmen der SPÖ-Fraktion: (1. Vizebürgermeis-

ter Albert Krug, FR Stefan Wasmer, MSc., GRin Angelika 
Cainelli, GRin Renate Kapferer, GR Ernst Komaier, GRin 
Angelika Platzer, GRin Petra Slansek, GR Gregor Steiner, 
GR Adrian Zauner) mit der Stimme der Grünen Fraktion 
(GRin Jennifer Kolb), mit der Stimme der LIEB Fraktion 
(GR August Singer). 
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Dagegen waren: die Stimmen der ÖVP: (2. Vizebürgermeister Egon Gojer, 

StR Raimund Sulzbacher, GRin Sanja Dzidic, GRin Fran-
ziska Gassner, GRin Susanne Köck, GR Manuel KON-
RAD, GR Helmut Laschan, GR Georg Schweiger, GRin 
Renate Selinger). 

 
 
 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS dankt dem Gemeinderat für die Genehmigung 
des Rechnungsabschlusses, weist jedoch darauf hin, dass sie sich für die Arbeit des 
Finanzreferenten und der Finanzverwaltung mehr Zustimmung erhofft hat, insbeson-
dere auch deshalb, da die ÖVP in vieles eingebunden war. 
 
 
 
 
GR August Singer stellt als Obmann des Prüfungsausschusses den Antrag auf  
Entlastung der Bürgermeisterin und des Finanzreferenten. 
 
Der Bürgermeisterin und dem Finanzreferenten wird die Entlastung für das Haushalts-
jahr 2022 erteilt. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
StR Raimund Sulzbacher und GR August Singer verlassen den Sitzungssaal 
 
 
 
 

19. 
 
Veranlagung Rücklagen Bereich Kanal 

FR Stefan Wasmer berichtet, eine Prüfung der aktuellen Verzinsung der Rücklagen 
hat ergeben, dass eine Veranlagung mit kurzer Bindungsdauer eine wesentliche Ver-
besserung ergeben würde. 
 
Rücklage Kanal: diese liegt zurzeit auf einem Dispokonto der UniCredit Bank Austria 
AG, Verzinsung 0,1%. 
 
Der Rücklagenstand beträgt per 03.03.2023 € 3.556.671,68. 
 
Die Finanzverwaltung empfiehlt eine Veranlagung auf einem Auto RollOver Festgeld-
konto bei der UniCredit Bank Austria AG. Aktueller Zinssatz wäre 2,446%. 
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Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Finanz- 
und Wirtschaftsausschusses folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Rücklage "Marktbest. Betrieb Kanalisation" mit einem Einlagenstand von  
€ 3.556.671,68 wird auf ein sogenanntes Auto RollOver Festgeldkonto bei der UniCre-
dit Bank Austria AG zu nachfolgenden Konditionen veranlagt 
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Beschluss: Einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
 

20. 
 
Veranlagung Rücklagen Bereich Müll 

FR Stefan Wasmer berichtet, eine Prüfung der aktuellen Verzinsung der Rücklagen 
hat ergeben, dass eine Veranlagung mit kurzer Bindungsdauer eine wesentliche Ver-
besserung ergeben würde. 
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Rücklage Müllbeseitigung: Die Rücklage mit einem Stand von € 463.661,55 liegt auf 
einem Konto bei der Volksbank, Save und Cash tägl. fällig mit 1% Verzinsung. Hier 
wird empfohlen den Betrag ebenfalls auf ein Auto RollOver Festgeldkonto bei der 
UniCredit Bank Austria AG zu veranlagen. Sollte die budgetierte Entnahme von  
€ 150.000,00 schlagend werden ist von der Projektausführenden Abteilung (Bauabtei-
lung) die Finanzverwaltung zeitgerecht zu informieren, dass eine entsprechende Kün-
digung des Teilbetrages vorgenommen werden kann.  
 
Seitens der Volksbank wurden ebenfalls Veranlagungen angeboten allerdings mit ei-
ner Mindestlaufzeit von 6 Monaten. Aufgrund der aktuell sehr kurzfristigen Änderungen 
der Zinslandschaft ist der Zeithorizont zu lang. 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Finanz- 
und Wirtschaftsausschusses folgenden Beschluss zu fassen: 
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Die Rücklage Marktbest Betrieb Müllbeseitigung mit einem Einlagenstand von  
€ 463.661,55 wird auf ein sogenanntes Auto RollOver Festgeldkonto bei der UniCredit 
Bank Austria AG zu nachfolgenden Konditionen veranlagt. 
 

 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
 
 
 
 

21. 
 
Stationierung Stützpunktfahrzeug bei der FFW Pyhrn 

FR Stefan Wasmer berichtet, die Freiwillige Feuerwehr Pyhrn hat sich bereit erklärt ein 
Stützpunktfahrzeug für den Bereichsfeuerwehrverband zu stationieren. Es handelt 
sich dabei um ein "ASF" Atemschutzfahrzeug mit welchem bei größeren Schadenser-
eignissen die Wiederbefüllung der Atemschutzgeräte vor Ort vorgenommen werden 
kann. Die Anschaffungskosten von ca. € 500.000,00 trägt der LFV, die Instandhal-
tungskosten für Kompressor, Atemschutzgeräte werden vom LFV oder BFV übernom-
men. Für die FFW-Pyhrn werden zusätzliche Kosten für Pickerl, Treibstoff, Versiche-
rung und laufende Wartung entstehen, welche in das Budget der FFW-Pyhrn aufge-
nommen werden. Das Fahrzeug hat eine Lebensdauer von 25 Jahren und ab einem 
gewissen Alter werden auch Reparaturkosten zu Lasten der FFW-Pyhrn anfallen. Da 
diese zusätzlichen Kosten durch die Gemeinde im Rahmen des Budgets der FFW-
Pyhrn abzudecken sind ist die Zustimmung des Gemeinderates für die Stationierung 
des ASF einzuholen.  
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Der Mehrwert, der durch dieses Stützpunktfahrzeug für den Einsatzfall entsteht, über-
wiegt jedenfalls die Kosten. Die Finanzverwaltung empfiehlt daher die Stationierung 
zu genehmigen. 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Finanz- 
und Wirtschaftsausschusses folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Liezen beschließt, die Stationierung eines Stütz-
punktfahrzeuges "ASF" Atemschutzfahrzeug bei der FFW-Pyhrn zu genehmigen. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
StR Sulzbacher kehrt in den Sitzungssaal zurück. 
 
 
 
 

22. 
 
Subvention Hallenbad Spital am Pyhrn 

1.Vizebürgermeister Albert Krug berichtet, der Bürgermeister der Gemeinde Spital am 
Pyhrn hat bei den Einzugsgemeinden um finanzielle Unterstützung für den laufenden 
Betrieb des Hallenbades vorgesprochen. 
 
Das Hallenbad ist in den letzten Jahren aufgrund der Covid Krise und zuletzt durch die 
stark gestiegenen Energiepreise für die Gemeinde Spital am Pyhrn zu einer Belastung 
geworden, welche ohne Unterstützung nicht mehr getragen werden kann. 
 
Für die Stadtgemeinde Liezen ist das Hallenbad eine wichtige Einrichtung für den 
schulischen und außerschulischen Schwimmunterricht und eine Ergänzung zum schu-
lischen Sportprogramm. Besonders nach den Covid bedingten Einschränkungen ha-
ben viele Kinder keinen Schwimmunterricht erhalten, weshalb ein verstärktes Angebot 
durch Schulen notwendig ist, um wieder möglichst vielen Kindern den sicheren Um-
gang mit dem Element Wasser zu lernen. 
 
Um das Hallenbad finanziell zu unterstützen und vielleicht auch neue Kunden für das 
Hallenbad zu finden soll ein Kartenkontingent in Ausmaß von € 10.000,00 angekauft 
und zu ermäßigten Preisen an alle Liezener Bürger/innen mit Hauptwohnsitz abgege-
ben werden.  
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag im Gemeinderat folgenden 
Beschluss zu fassen: 
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Um das Hallenbad in Spital am Pyhrn finanziell zu unterstützen, wird seitens der Stadt-
gemeinde Liezen ein Kartenkontingent in Ausmaß von € 10.000,00 angekauft und zu 
ermäßigten Preisen an Liezener Bürger/innen abgegeben. 
 
Folgende Stückelung soll angekauft und zu ermäßigten Preisen lt. Aufstellung abge-
geben werden: 
 

 
Der Subventionsbetrag beläuft sich bei Abgabe aller Karten auf zumindest € 4.228,00 
bzw. vergrößert sich entsprechend, wenn nicht alle Karten verkauft werden können. 
Die Subventionsmaßnahme ist für die Badesaison 2023 begrenzt, 01.04.2023 bis 
31.10.2023. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
Liezen, 14.04.2023 
 
 
 
 
Die Verhandlungsschrift besteht aus 61 Seiten 
 
 
 
 
 
........................................................... ............................................................. 
Andrea Heinrich, MAS      Angelika Cainelli  
Bürgermeisterin        Schriftführerin 
 
 
 
 
 
........................................................... ............................................................. 
GR Helmut Laschan       GRin Jennifer Kolb    
Schriftführer         Schriftführerin 
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GR Thomas Wohlmuther     GR Werner Rinner 
Schriftführer         Schriftführer 
 
 
 
 
 
........................................................... ............................................................. 
GR August Singer       Mag. Peter Neuhold 
Schriftführer         als beauftragter Gemeindebediensteter 


